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Protokollierung
Ö Öffentlicher Teil

1. Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ausschussmitglieder, Feststellung 
der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der 
Beschlussfähigkeit

Der stellvertretende  Vorsitzende  des  Infrastrukturausschusses,  Herr  Harald  Henkel,  eröffnet  um 
17:05 Uhr die Sitzung des Infrastrukturausschusses und stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung 
ordnungsgemäß  und  fristgerecht  erfolgte  und  der  Ausschuss  beschlussfähig  ist.  Die 
Sitzungsteilnehmer ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verzeichnis.

Ergänzung der Tagesordnung:
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 einen Antrag der Fraktion 
DIE  LINKE/BfBB  vom  02.11.2013  (eingegangen  am  13.11.2013)  zur  Änderung  der 
Straßenreinigungs-  und  Gebührensatzung  ohne  Aussprache  zur  Beratung  an  den 
Infrastrukturausschuss überwiesen. Da unter dem heutigen Tagesordnungspunkt 7.2 ein Nachtrag 
zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung beraten wird, soll der inhaltlich dazu passende Antrag 
mit  auf die Tagesordnung zu diesem Punkt genommen werden. Der Antrag 0672/2013 liegt als 
Tischvorlage vor.
Der Infrastrukturausschuss beschließt einstimmig die Ergänzung der Tagesordnung.

Verpflichtung Sachkundiger Bürger:
Für die CDU Fraktions ist erstmalig Herr Karl Gerhard Stappert als neuer Sachkundiger Bürger 
anwesend.  Für  die  Fraktion  KIDITIATIVE  sind  die  neuen  Sachkundigen  Bürger  Herr  Bülent 
Aydinlioglu,  Herr  Mike  Gürgens,  Herr  Hans-Günter  Ullmann  und  Frau  Simone  Obermeier 
anwesend. Herr Henkel verliest den Verpflichtungstext und verpflichtet die o.g. Personen für Ihre 
Arbeit als Sachkundige Bürger der Stadt Bergisch Gladbach.

2. Genehmigung der Niederschriften - öffentlicher Teil - aus den Sitzungen am 
25.09.2013 und 09.10.2013, sowie der gemeinsamen Sondersitzung von Ausschuss 
für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr und Infrastrukturausschuss am 
09.10.2013

Der  Infrastrukturausschuss  genehmigt  einstimmig,  bei  einer  Enthaltung  aus  der  Fraktion  
BÜNDNIS90/DIE  GRÜNEN,  den  öffentlichen  Teil  der  Niederschriften  aus  den  Sitzungen  am 
25.09.2013 und 09.10.2013,  sowie  der  gemeinsamen Sondersitzung von Ausschuss  für  Umwelt,  
Klimaschutz und Verkehr und Infrastrukturausschuss am 09.10.2013.

3. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des 
Infrastrukturausschusses am 25.09.2013 - öffentlicher Teil -
0599/2013

Der Infrastrukturausschuss nimmt den Durchführungsbericht ohne Diskussion zur Kenntnis.

4. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden

Es lagen keine Mitteilungen vor.



5. Mitteilungen des Bürgermeisters

Herr  Schmickler  berichtet  aus  dem  Zweckverband  Rechtsrheinischer  Randkanal.  Im 
zurückliegenden  Jahr  wurde  eine  Inspektion  wesentlicher  Teile  des  Randkanals  durchgeführt. 
Dieser sei in einem insgesamt guten Zustand, es gebe lediglich Mängel in überschaubarer, kleiner 
Dimension,  welche dem Bauwerksalter  entsprechen.  In den nächsten Jahren sei  daher nicht  mit 
großen  Investitionen  zu  rechnen.  Das  Regenrückhaltebecken  Diepeschrath,  welches  in  der 
Vergangenheit zugewachsen sei und damit seine Funktion nur noch eingeschränkt erfüllen konnte, 
wird zurzeit nach und nach freigeräumt, um die komplette Funktionalität wiederherzustellen.

6. Jahresabschluss 2012 Abwasserwerk

6.1. Feststellung Jahresabschluss 2012 für das Abwasserwerk
0609/2013

Herr Rudert von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner erläutert den Jahresabschluss 
2012  für  das  Abwasserwerk  und  den  zugehörigen  Prüfbericht  anhand  einer  Präsentation.  Die 
Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Herr Dr. Winzen möchte wissen, ob die Übertragung von 3,5 Millionen Euro aus dem Überschuss 
in  die  Rücklage  zwingend  notwendig  sei  oder  ob  dieser  Betrag  auch  zur  Abfederung  der 
Gebührenerhöhung genutzt werden könne.

Herr Rudert erläutert,  dass über die Ergebnisverwendung letztendlich der Rat auf Grundlage der 
Beschlussempfehlung des Infrastrukturausschuss entscheide. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei 
es  jedoch sinnvoll,  wenn für  Investitionen Eigenmittel  aus  der  Rücklage  zur  Verfügung stehen 
würden.

Herr Bertram ergänzt dass es vorliegend um den Jahresabschluss 2012, also die Vergangenheit, 
gehe.  Zur  Beschlussfassung  werde  nun  vorgelegt,  einen  gewissen  Teil  des  Überschuss  in  die 
Rücklage zuzuführen. Sofern dieser Betrag nun zur Gebührendämpfung eingesetzt werden solle, 
wäre dies ein Blick in die Zukunft, konkret in die Gebührenkalkulation 2014 ff. Aus seiner Sicht sei 
es sachgerechter, diesen Betrag der Rücklage zuzuführen, da die zukünftige Entwicklung getrennt 
davon zu behandeln sei, z.B. in der Beratung zur Gebührenkalkulation 2014.
Wenn in den nächsten Jahren nachhaltig solche Jahresergebnisse erreicht würden, müsse man sich 
jedoch  von  Seiten  der  Verwaltung  und  Politik  Gedanken  machen,  wie  zukünftig  mit  den 
Jahresüberschüssen  umgegangen  werden  solle.  Die  Abführung  der  5,8  Millionen  Euro  an  den 
städtischen  Haushalt  im  Rahmen  des  genehmigten  Haushaltssicherungskonzepts  sind  ein 
unverzichtbarer  Finanzierungsbeitrag  und  unbedingt  erforderlich,  um  bis  2022  aus  der 
Haushaltssicherung zu kommen.
Das Jahresergebnis 2012 sei im Vergleich zum Vorjahr zudem ein Ausreißer. Im Jahresüberschuss 
seien  zudem  Buchgelder  enthalten,  welche  keine  Liquidität  darstellen.  Es  müsse  entschieden 
werden, ob man den Überschuss zur Gebührenminderung einsetzten wolle oder dem Abwasserwerk 
eine ausreichende Liquidität  belassen möchte.  Diese könne dazu genutzt  werden, die Aufnahme 
zusätzlicher Kredite und damit verbundene Belastungen zu minimieren. Man solle die Entscheidung 
daher nicht aufgrund eines Jahresergebnisses treffen, welches möglicherweise ein Ausreißer war, 
sondern im Dialog untereinander das Ergebnis 2013 abwarten.

Herr Außendorf möchte zu den auf Seite 45 der Einladung aufgelisteten Derivaten wissen, ob diese 
1:1 tatsächlichen Krediten zuzuordnen und auch die Laufzeiten entsprechend ausgelegt seien.

Herr Rudert bestätigt, dass diese Konnexität gewährleistet sei.



Herr Schlaghecken führt zur Diskussion an, dass nicht vergessen werden dürfe, dass die Abführung 
der 5,8 Millionen Euro pro Jahr an den städtischen Haushalt bis 2020 wesentlicher Bestandteil des 
genehmigten Haushaltssicherungskonzepts sei.

Herr  Henkel  möchte  wissen,  ob  es  bestimmte  Prüfungsschwerpunkte  gab  und  ob  auch 
Prozessprüfungen durchgeführt wurden.

Herr  Rudert  erläutert,  dass  die  Schwerpunkte  bei  der  Prüfung  des  Anlagevermögens,  der 
Umsatzrealisierung  und  Verbrauchsabgrenzung  zum Jahresende,  sowie  der  Rückstellungen  und 
Konnexität  der  Derivate  lagen.  Aufbau-  und  Ablauforganisation  wurden  im  Hinblick  auf 
Prozessoptimierungen ebenfalls geprüft.

Der Infrastrukturausschuss empfiehlt dem Rat mehrheitlich, bei einer Gegenstimme der Fraktion 
DIE LINKE/BfBB, sowie einer Enthaltung der Fraktion KIDITIATIVE, dem Beschlussvorschlag zu  
folgen.

Der  Rat  der  Stadt  Bergisch  Gladbach  stellt  vorbehaltlich  der  Übernahme  des 
uneingeschränkten  Bestätigungsvermerks  der  Wirtschaftsprüfer  durch  die 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

1. gemäß § 26 Abs. 2 EigVO die Bilanz zum 31.12.2012 in
Aktiva und Passiva mit 221.021.868,82 €

die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem
Jahresüberschuss von     9.305.109,03 €

fest.

2. gemäß § 26 Abs. 2 EigVO den Lagebericht 2012 fest.

3. Der Jahresüberschuss 2012 wird 

a) in Höhe von 3.505.109,03 € gemäß § 10 Abs. 3 EigVO dem Rücklagekapital für 
allgemeine Zwecke zugeführt

b) in Höhe von 5.800.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt.

6.2. Entlastung der Betriebsleitung Abwasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2012
0608/2013

Ohne Diskussion fasst der Infrastrukturausschuss bei einer Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE/
BfBB, sowie einer Enthaltung der Fraktion KIDITIATIVE, einstimmig folgenden Beschluss:

Der Infrastrukturausschuss erteilt  die  Entlastung der Betriebsleitung des Abwasserwerkes 
für das Wirtschaftsjahr 2012.



7. Satzungsänderungen und Gebührenkalkulation 2014

7.1. XV. Nachtragssatzung zur Abfallgebührensatzung
0613/2013

In  der  Einladung  und  der  Vorlage  wurde  irrtümlich  die  XIV.  Nachtragssatzung  benannt. 
Korrekterweise soll die XV. Nachtragssatzung zur Abfallgebührensatzung beschlossen werden.

Diese Korrektur wird in den Beschlussvorschlag zu Nr. 1 mit aufgenommen werden.

Ohne  Diskussion  empfiehlt  der  Infrastrukturausschuss  dem  Rat  mehrheitlich,  bei  einer 
Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE/BfBB, dem Beschlussvorschlag zu folgen.

1. Die  XV.  Nachtragssatzung  zur  Satzung  über  die  Erhebung  von  Gebühren  für  die 
Inanspruchnahme  der  Abfallentsorgung  in  der  Stadt  Bergisch  Gladbach 
(Abfallgebührensatzung) wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

2. Die  Gebührenkalkulation  vom  12.11.2013  für  das  Jahr  2014  und  die 
Abrechnungskalkulation  für  das  Jahr  2011  vom  19.06.2013  sind  Bestandteile  dieses 
Beschlusses.

3. Die  sich  aus  der  Nachkalkulation  der  Abfallentsorgungsgebühren  für  das  Jahr  2011 
ergebenden Überdeckungen werden 2014 in Höhe von 11.836 € und in Höhe von 234.000 € 
in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2015 verrechnet.

7.2. Antrag der Fraktion Die Linke / BfBB zur Änderung der Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung
0672/2013

Herr Henkel unterbricht die Sitzung von 17:34 Uhr bis 17:42 Uhr, damit die Fraktionen Zeit haben, 
den als Tischvorlage vorliegenden Antrag der Fraktion DIE LINKE/BfBB und die Stellungnahme 
der Verwaltung zu lesen und zu diskutieren.

Herr  Santillàn  kann  die  Stellungnahme  der  Verwaltung  nur  teilweise  nachvollziehen. 
Beispielsweise in der Straße Siebenmorgen oder in anderen Subzentren mit viel Geschäftsverkehr 
gebe  es  eine  andere  Regelung,  so  dass  hier  die  Anwohner  im  Gegensatz  zur  Fußgängerzone 
Hauptstraße  selber  die  Straßenreinigung  durchführen  müssten.  Die  gesetzlichen 
Standortgemeinschaften könnten zudem eine gewisse Gebühr für die Reinigung entrichten,  eine 
komplette Befreiung finde er nicht gerechtfertigt.

Herr  Schmickler  erläutert,  dass  die  gesonderte  Reinigung  der  Fußgängerzonen  auch  in  der 
Gebührenabrechnung durch einen eigenen Gebührensatz berücksichtigt werde. Es würden ca. 70 € 
pro Frontmeter  erhoben,  wo hingegen im Normalfall  lediglich  ca.  1€ zu entrichten  wären.  Der 
besondere Aufwand der Fußgängerzonenreinigung sei gebührenmäßig sauber erfasst und es finde 
keine  verdeckte  Subventionierung der dortigen Anlieger  statt.  Aus S.  65 der Einladung sei  der 
Bereich  „Innenstadt  II“  ersichtlich,  welcher  die  von  Herrn  Santillàn  genannten  Straßenzüge 
umfasse.  Wo  ein  erhöhter  Aufwand  durch  die  Innenstadtsituation  vorliege,  aber  keine 
Fußgängerzone existiere,  gebe es ebenfalls  eine separate Gebühr, welche den höheren Aufwand 
abbilde (ca. 30€ pro Frontmeter).
Ergänzend sei es wichtig, dass es ein öffentliches Interesse gebe, dass die Innenstadtreinigung als 
Teil der Visitenkarte der Stadt durch die Verwaltung organisiert werde und nicht ungleichmäßig 



durch die Anwohner erfolge. Somit würde die jetzige Umsetzung die Intention des Antrages bereits 
aufgreifen und es gebe die oben genannten guten Gründe, diese Regelung beizubehalten.

Herr  Außendorf  möchte  wissen,  ob  tatsächlich  keine  Subventionierung  stattfinde  und  der 
Gebührensatz von 77,92€ pro Frontmeter kostendeckend sei.

Herr Schmickler bestätigt dies.

Sodann lässt Herr Henkel über den Antrag Abstimmen:

Der Infrastrukturausschuss lehnt den Antrag bei einer JA-Stimme der Fraktion DIE LINKE/BfBB,  
Rest NEIN-Stimmen, mehrheitlich ab.

7.2.1. VIII. Nachtragssatzung zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
0603/2013

Ohne  Diskussion  empfiehlt  der  Infrastrukturausschuss  dem  Rat  mehrheitlich,  bei  einer 
Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE/BfBB, dem Beschlussvorschlag zu folgen.

1. Die VIII. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren  der  Stadt  Bergisch  Gladbach  (Straßenreinigungs-  und 
Gebührensatzung) wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

2. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 vom 07.11.2013 mit Abrechnungskalkulation 
für  das  Jahr  2011 vom 05.11.2013 ist  Bestandteil  dieses  Beschlusses.  Die  sich  aus  der 
Abrechnungskalkulation ergebenden Über- und Unterdeckungen werden gemäß § 6 Abs. 
2 KAG in die Gebührenkalkulation 2014 eingestellt.

7.3. VII. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die 
Entwässerungssatzung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage (Entwässerungssatzung)
0592/2013

Herr Dr. Steffen empfiehlt im Zusammenhang mit der Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse 
abzuwarten, welche weiteren Schritte die Landesregierung unternehme. Er möchte wissen, ob bei 
Arbeiten an einem Hauptsammler in einer Straße die Stadt auch die privaten Anschlussleitungen 
überprüfe und dies den Eigentümern in Rechnung stelle.

Herr Wagner erläutert, dass dies abhängig davon sei, ob im Anschluss ein Straßenausbau erfolge 
und ob ein dringender Handlungsbedarf bestehe. Sofern ein Straßenausbau erfolge, sehe sich die 
Stadt in der Verpflichtung, auch die privaten Anschlüsse zu kontrollieren und dies satzungsgemäß 
abzurechnen.  Bei  einem  dringenden  Handlungsbedarf  würden  diese  Arbeiten  im  Rahmen  der 
Maßnahme zu Lasten der Eigentümer mit  durchgeführt.  Bei fehlendem Straßenausbau und ohne 
dringenden Handlungsbedarf würde lediglich der städtische Hauptsammler saniert.

Bei der Vorlage gibt es einen Zahlenfehler im vorgeschlagenen Satzungstext. Auf Seite 75 der 
Einladung muss es unter § 2 lauten:

Falsch: § 2 Abs. 15 Entwässerungssatzung wird wie folgt neu eingefügt.
Richtig: § 2 Abs. 16 Entwässerungssatzung wird wie folgt neu eingefügt.



Diese Korrektur wird in den Beschlussvorschlag mit aufgenommen.

Der Infrastrukturausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, bei einer Enthaltung der Fraktion DIE  
LINKE/BfBB,  sowie  einer  Enthaltung  der  Fraktion  KIDITIATIVE,  dem  Beschlussvorschlag  zu 
folgen.

Der  Rat  der  Stadt  Bergisch  Gladbach  beschließt  die  VII.  Nachtragssatzung  über  die 
Entwässerung  der  Grundstücke  und  den  Anschluss  an  die  öffentliche  Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung) in der zu § 2 korrigierten Fassung der Vorlage.

7.4. XIV. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung der 
Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Beitrags- und Gebührensatzung 
zu Entwässerungssatzung)
0594/2013

Herr  Dr.  Steffen  bittet  um  Mitteilung  des  aktuellen  Stands  bezüglich  der  Genehmigung  des 
Abwasserbeseitigungskonzepts 2014 bei der Bezirksregierung.

Herr  Schmickler  erläutert,  dass  die  Bezirksregierung  mitgeteilt  habe,  dass  man  mit  dem 
beschlossenen und vorgelegten ABK nicht einverstanden sei und sie dies entsprechend begründet 
habe. Mit der Bezirksregierung und dem Kreis wurde daraufhin ein ausführliches Gespräch geführt. 
Zurzeit  würden  einige  Punkte  ausgearbeitet,  welche  der  Bezirksregierung  als  Fragen  vorgelegt 
werden sollen, weil sich diese als erheblich gebührenrelevant darstellten. Auf dieser Basis würde 
dann ein neuer Entwurf als Vorschlag an den Ausschuss und den Rat erfolgen. Man müsse jedoch 
davon ausgehen, dass man mit dem bislang beschlossenen Minimalkonzept keine Zustimmung bei 
der  Bezirksregierung  erreiche  und  man  wieder  auf  die  Dimension  der  ursprünglichen  Planung 
zurückkommen müsse. Alles, was durch die Stadt für eine Durchführung nach dem Fristablauf 2025 
geplant sei, werde zudem keine Zustimmung finden.

Herr  Ebert  erklärt,  dass  die  SPD-Fraktion  in  der  vergangenen  Woche  intensiv  über  das  ABK 
diskutiert habe. Die im ABK vorgesehenen Investitionen würden zukünftig in nicht kleinem Maße 
gebührenrelevant.  Gerade  im  Bereich  der  Regenwassergebühren  müsste  dafür  Sorge  getragen 
werden, dass möglichst eine konstante und moderate Gebührensteigerung stattfinde. Im politischen 
Bereich  müsse  zudem eine  Abwägung  zwischen der  Gebührenerhöhung und der  Gewässergüte 
getroffen  werden.  Die  Ziele  der  Regenwasserreinigung  sollten  durch  die  Gebührenhöhe  nicht 
diskreditiert werden.
Er  wäre  an  einer  Modellrechnung  interessiert,  welche  darstelle,  ob  mit  einer  kontinuierlichen 
Senkung des Satzes der kalkulatorischen Abschreibung der Gebührensteigerung infolge der großen 
Investitionen entgegengewirkt werden könne. Auch wäre interessant zu erfahren, ob ein Zeitpunkt 
prognostizierbar wäre, ab welchem eine Abfederung der Gebührensteigerung nicht mehr möglich 
sei  und  ab  dem  man  sich  ggfs.  von  der  Abschreibung  auf  den  Wiederbeschaffungszeitwert 
verabschieden müsse, um eine weitere Abfederung zu erreichen. Das Ziel der 5,8 Millionen Euro 
Zuführung  an  den  Haushalt  im  Rahmen  des  Haushaltssicherungskonzepts  müsse  dabei 
berücksichtigt  werden.  In  einer  absehbaren  Zeit  sollte  hierüber  eine  Modellrechnung  erstellt 
werden.  Die  Ergebnisse  sollten  in  die  Verhandlungen  mit  der  Bezirksregierung  zum  ABK 
einfließen.

Herr  Schmickler  erklärt,  dass  die  Betrachtung  klar  zwischen  Schmutz-  und 
Niederschlagswassergebühr unterscheiden müsse. Nur der kleinere Teil der Investitionen gehe in 
den Schmutzwasserbereich. Zudem gebe es hier eine Regelung des Landes NRW, dass ab einer 



bestimmten  Gebührenhöhe  Hilfen  des  Landes  möglich  seien.  Aktuelle  rede  man  über  eine 
zukünftige Schmutzwassergebühr von 2,87€/m³. Die Grenze des Landes für die Hilfen liege bei ca. 
5€/m³. Diese Gebührenhöhe werde man in den nächsten Jahren bei weitem nicht erreichen. Bei der 
Niederschlagswassergebühr  gebe  es  jedoch  keine  Gebührenobergrenze  und  keine  Hilfen  des 
Landes. Die Bezirksregierung habe in allen vorangegangenen Gesprächen eindrücklich vermittelt, 
dass die Frage der Gebührenentwicklung von ihr als nicht kritischer Punkt angesehen werde, da die 
Gebühren  in  Bergisch  Gladbach  NRW-weit  betrachtet  im  unteren  Bereich  liegen  würden.  Im 
Hinblick auf die angestrebte Modellrechnung müsste mit dem Kämmerer erörtert werden, welche 
Möglichkeiten dieser sehe.

Herr  Ebert  ergänzt,  dass  das  in  Bergisch  Gladbach  vorhandene  Trennsystem  nun  ungünstige 
Auswirkungen  in  der  Umsetzung  der  Wasserrahmenrichtlinie  bringe.  Zum  Zeitpunkt  der 
Entscheidung für das Trennsystem war dies aufgrund der geografischen Situation von Bergisch 
Gladbach  jedoch  die  richtige  Wahl.  Durch  die  kurzen  Regenwasserkanäle  und  die  vielen 
Einleitstellen,  welche beim Thema Regenwasserklärung nun die Probleme bereiteten,  liege eine 
besondere Situation in Bergisch Gladbach vor. Dies müsse die Bezirksregierung berücksichtigen.

Herr Schmickler erläutert, dass eine solche Modellrechnung vor Jahren bereits durchgeführt wurde. 
Damaliges Ergebnis war, dass sich die Niederschlagswassergebühren allein durch die Investitionen 
langfristig verdoppeln werden. In einem Durchschnittsfall wäre dies eine Mehrbelastung von etwa 
130€ pro Jahr.
Das  Hauptproblem in  Bergisch  Gladbach  liege  in  dem kleinteiligen  Gewässernetz  mit  ca.  280 
Einleitstellen.  Im Vergleich hierzu gebe es in ganz Köln lediglich um die 30 Einleitstellen.  Die 
Gewässer  in  Bergisch  Gladbach  seien  sehr  klein  und  damit  entsprechend  sensibel.  Durch  die 
politische Vorgabe der europäischen Wasserrahmenrichtlinie mit dem Ziel der Verbesserung der 
Gewässerbiologie, seien insbesondere für diese kleinen Gewässer besondere Schutzvorkehrungen 
erforderlich. Um den nachzukommen, müsse nun viel investiert werden. Durch Zusammenlegung 
von Einleitstellen versuche man, den Aufwand zu reduzieren, indem z.B. Einleitstellen in Refrath 
aufgegeben und direkt  in  den Rechtsrheinischen Kölner  Randkanal  angeschlossen werden.  Dies 
gehe jedoch nicht überall und lasse sich auch nicht immer kostengünstig realisieren.
Die in Bergisch Gladbach vorliegenden Rahmenbedingungen könne man genauso wenig ändern, 
wie  die  europapolitische  Zielsetzung.  Auch  das  Problem  mit  den  Umsetzungsfristen  bis  2025 
ergebe  sich  hieraus.  Auch  hier  habe  die  Bezirksregierung  mitgeteilt,  dass  die  möglichen 
Fristverlängerungen  durch  die  Stadt  bereits  voll  ausgeschöpft  würden  und  keine  weiteren 
Fristüberschreitungen möglich wären.

Herr  Santillàn  äußert  sich zustimmend zur  Idee einer  Modellrechnung.  Grundsätzliche  sehe die 
Fraktion  DIE  LINKE/BfBB  die  extrem  hohen  Überschüsse  im  Jahresabschluss  und  den 
Wirtschaftsplänen für die kommenden Jahre, sowie die Abführung von 24 Millionen Euro an den 
städtischen Haushalt  als  verdeckte  Steuer  an,  welche er als  ungerecht  empfinde,  so dass er  die 
Gebührenerhöhung und die Wirtschaftspläne ablehnen werde.

Herr  Krafft  möchte  wissen,  ob  die  seinerzeit  durch  die  Eigentümer  angegebenen 
Niederschlagswasserflächen  kontrolliert  worden  sind  und  ob  dadurch  Mehreinnahmen  erzielt 
werden konnten.

Herr Wagner erklärt, dass hierfür eine Person im Abwasserwerk abgestellt sei, die sukzessive das 
gesamte Stadtgebiet überprüfe. Die Quadratmeterfläche und die abzurechnende Fläche ändern sich 
durch diese Überprüfung tatsächlich. Man sei vor Beginn der Überprüfung bei ca. 5 Millionen m² 
Gesamtfläche gestartet und liege nun bei ca. 5,7 Millionen m², wodurch der Preis pro m² insgesamt 
sinke.



Herr Dr. Steffen empfiehlt die Mängelliste der Bezirksregierung zum ABK abzuwarten um dann zu 
schauen,  wie  sich  dann  erforderlichen  Änderungen  gebührenmäßig  auswirken  werde.  Er  sehe 
zudem auch Probleme in der organisatorischen Umsetzung der vielen Maßnahmen und in deren 
verkehrlichen Auswirkungen.

Herr Wagner erläutert, dass die Bezirksregierung unmissverständlich klargestellt habe, dass bis zum 
Jahr  2027 der  bessere  Gewässerzustand nach europäischer  Wasserrahmenrichtlinie  erreicht  sein 
müsse.  Dies  bedeute,  dass  alle  Maßnahmen  im  ABK  bis  2025  begonnen  sein  müssten.  Alle 
Maßnahmen,  welche  die  Politik  im  ABK  nach  2025  geschoben  habe,  müssten  daher  zeitlich 
vorverlegt werden. Im Hinblick auf die Gebühren liege die Stadt Bergisch Gladbach im NRW-
Vergleich im Mittelfeld, zudem sehe die Bezirksregierung die Gebührenentwicklung auch nicht als 
Maßstab an. Im Hinblick auf die verkehrlichen Einflüsse der Maßnahmen sei festzuhalten, dass ein 
Großteil der Maßnahmen, z.B. die Becken, außerhalb der Verkehrsbereiche errichtet werde. Nach 
Aussage der Bezirksregierung habe die Stadt innerhalb der nächsten 12 Jahre ausreichend Zeit diese 
Maßnahmen  umzusetzen  und  verkehrsgünstig  zu  entflechten.  Alle  in  den  Gesprächen  mit  der 
Bezirksregierung von der Verwaltung vorgebrachten Argumente wurden damit entkräftet. Es laufe 
daher  darauf  hinaus,  zu  versuchen,  die  Spitzen  der  Gebührensteigerungen  in  den  kommenden 
abzumindern.

Herr  Krell  unterstützt  die  Idee  von Herrn  Ebert  zur  Erstellung  einer  Modellrechnung.  Es  gehe 
aktuelle darum, ob die aktuell objektiv sehr hohen Überschüsse des Abwasserwerks dazu genutzt 
werden könnten, die Gebührensteigerungen abzufedern. Er bezweifelt,  dass die Bezirksregierung 
keinen Interpretationsspielraum in den Vorgaben zum Abwasserbeseitigungskonzept habe. Zudem 
könnten sich die politischen Vorgaben in den nächsten Jahren ändern.

Herr  Schmickler  erklärt,  dass  keine  nennenswerten  politischen  Spielräume  bei  der  Umsetzung 
bestehen, da die Vorgaben auf einer wesentlich höheren Ebene getroffen würden. Es gebe für die 
Stadt nur kleinere Stellschrauben, die aufgearbeitet und vorgelegt wurden.
Die  Überschüsse  des  Abwasserwerks  würden  bereits  heute  der  Gebührennivellierung  und  der 
Finanzierung des Abwasserwerks dienen.

Herr Bertram erläutert, dass die Überschüsse größtenteils aus Buchgeld bestehen. Es müsste hier 
eine politische Entscheidung und eine Abwägung in der Verwaltung getroffen werden, wie viel von 
dem tatsächlichen vorhandenem Geld zur Gebührenminderung eingesetzt werden könne. Man dürfe 
nicht  die  gesamten  aktuell  3,5  Millionen  Euro  Überschuss  nehmen,  weil  dem  Abwasserwerk 
dadurch nennenswert Liquidität entzogen würde.

Herr  Außendorf  führt  an,  dass  die  Investitionen  in  das  Abwasserbeseitigungskonzept  auch 
Investitionen  in  die  Lebensqualität  in  Form von Gewässer-  und Trinkwassergüte  darstellen.  Im 
Hinblick auf den Gebührenvergleich mit anderen NRW-Kommunen hätte er gerne eine Übersicht 
über die Vergleichszahlen. Es müsse zudem deutlich werden, dass die Umsetzung der Vorgaben 
von EU, Bund und Land ganz normales Tagesgeschäft sind.

Herr Wagner sichert eine Beifügung der Statistik zur Niederschrift zu.

Herr Dr. Winzen führt an, dass im Jahr 2012 eine Unterdeckung von 647.000€ zu verzeichnen sei, 
welche  auf  die  Niederschlagswassergebühr  2014  noch  nicht  aufgeschlagen  werde.  Wäre  dies 
geschehen, so hätte die Gebührensteigerung im Niederschlagswasserbereich nicht bei 7%, sondern 
bei 15% gelegen.
Er würde gerne wissen, wie die anderen Kommunen in NRW zur Wasserrahmenrichtlinie stehen. Er 
kenne  lediglich  das  Beispiel  der  Stadt  Rösrath,  wo  man  sehr  skeptisch  und  restriktiv  mit  den 
Vorgaben umgehe.



Herr Schmickler erklärt, dass es nicht Aufgabe der Stadtverwaltung sei und man auch kein Personal 
dafür  habe,  um  landesweit  zu  eruieren,  welche  Kommunen  sich  ebenfalls  mit  der  jeweiligen 
Bezirksregierung  oder  anderen  Behörden um die  Abwasserbeseitigung  streiten.  Dies  könne auf 
anderer  Ebene  geklärt  werden,  da  es  kein  lokales  Problem sei,  sondern  ein  europäisches.  Die 
Parteien  könnten  ihre  jeweiligen  Abgeordneten  im  EU-Parlament,  im  Bundestag  und  Landtag 
hierzu ansprechen.
Im Hinblick auf die Modellrechnung bzw. die Gebührensteigerung bleibt festzuhalten, dass bereits 
in  der  Vergangenheit  immer  mitgeteilt  worden  sei,  dass  nie  eine  Gebührenentwicklung 
prognostiziert  werden  könne.  Es  könne  lediglich  ausgerechnet  werden,  welchen  Effekt  eine 
Investition im Rahmen der Gesamtgebühr voraussichtlich haben werde. Auch andere Faktoren, wie 
z.B.  die  allgemeine  Preisentwicklung,  der  Frischwasserverbrauch,  Änderung  der  versiegelten 
Flächen usw. wirken sich auf die zukünftige Gebührenhöhe aus. Diese Punkte könnten nur schwer 
prognostiziert werden.

Herr  Ebert  bittet  um  die  Erstellung  der  Modellrechnung  mit  den  Zahlen  aus  dem 
Abwasserbeseitigungskonzept  unter  Berücksichtigung  der  zwei  wesentlichen  Stellschrauben  in 
Form von  Abschreibungsgrundlage  und  kalkulatorische  Zinsen.  Das  Ergebnis  solle  der  Politik 
helfen, eine auf lange Sicht belastbare und sachgerechte Entscheidung zu treffen.

Herr Wagner stellt klar, dass man sich im Vorfeld einer Modellrechnung über deren Parameter klar 
sein  sollte.  Die  Parameter  des  bei  der  Bezirksregierung  eingereichten  ABK würden  hier  nicht 
weiterhelfen, da sich abzeichne dass man auf die ursprüngliche Planung zurückgreifen müsse.

Herr Ebert bestätigt, dass die Modellrechnung auf dem basieren sollte, was die Bezirksregierung 
aktuell fordere.

Herr  Kraus  kann  sich  dem  Vorschlag  von  Herrn  Ebert  zur  Modellrechnung  anschließen.  Die 
Abführung der 5,8 Millionen Abführung an den Haushalt stellt  ein Erfordernis dar. Politisch sei 
man hier in einer Zwickmühle, da dieser Betrag ansonsten anderweitig, z.B. durch Einsparungen an 
den  freiwilligen  Leistungen  oder  durch  Mehreinnahmen  in  Form von höheren  Steuern  erreicht 
werden müsse.

Herr Henkel schlägt im Hinblick auf die angestrebte Modellrechnung einen Arbeitskreis für die 
gemeinsame Abstimmung der Parameter vor. Dieser Termin sollte noch vor Weihnachten liegen.

Bei der Vorlage gibt es einen Zahlenfehler im vorgeschlagenen Satzungstext. Auf Seite 87 der 
Einladung muss es unter § 4 lauten:

Falsch: „Die Gebühr beträgt für jeden m² im Sinne des Abs. 2 1,53 €.“
Richtig: „Die Gebühr beträgt für jeden m² im Sinne des Abs. 2 1,31 €.“

Diese Korrektur wird in den Beschlussvorschlag mit aufgenommen.

Der  Infrastrukturausschuss  empfiehlt  dem  Rat  mehrheitlich,  bei  vier  Gegenstimmen  der  SPD-
Fraktion, einer Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE/BfBB, sowie einer Enthaltung der Fraktion  
KIDITIATIVE, dem Beschlussvorschlag zu folgen.

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt die XIV. Nachtragssatzung zur Beitrags- und 
Gebührensatzung  zur  Satzung  der  Stadt  Bergisch  Gladbach  über  die  Entwässerung  der 
Grundstücke  und  den  Anschluss  an  die  öffentliche  Abwasseranlage  (Beitrags-  und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung) in der zu § 4 korrigierten Fassung der Vorlage.



Die Gebührenkalkulation ist Bestandteil des Beschlusses.

7.5. Gebührenkalkulation zur Abwälzung und Erhebung der Abwasserabgabe der 
Stadt Bergisch Gladbach für das Jahr 2014
0555/2013

Der Infrastrukturausschuss nimmt die Vorlage ohne Diskussion zur Kenntnis.

7.6. IX. Nachtragssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach
0595/2013

Ohne  Diskussion  empfiehlt  der  Infrastrukturausschuss  dem  Rat  mehrheitlich,  bei  einer 
Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE/BfBB, dem Beschlussvorschlag zu folgen.

Der  Rat  beschließt  die  IX.  Nachtragssatzung  zur  Satzung  über  die  Entsorgung  von 
Grundstücksentwässerungsanlagen  in  der  Stadt  Bergisch  Gladbach  in  der  Fassung  der 
Vorlage.

8. Wirtschaftspläne 2014

8.1. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
"Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 
2014
0637/2013

Ohne  Diskussion  empfiehlt  der  Infrastrukturausschuss  dem  Rat  mehrheitlich,  bei  einer 
Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE/BfBB, zwei Gegenstimmen der FDP-Fraktion, sowie einer  
Enthaltung der Fraktion KIDITIATIVE, dem Beschlussvorschlag zu folgen.

Der Wirtschaftsplan der  eigenbetriebsähnlichen  Einrichtung  „Abfallwirtschaftsbetrieb  der 
Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2014 wird in der dem Rat am 15.10.2013 vorgestellten 
Fassung  einschließlich  der  im  Infrastrukturausschuss  am  04.12.2013  zur  Beratung 
vorgelegten Änderungen beschlossen.

8.2. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk der 
Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2014
0636/2013

Herr Ebert  (SPD-Fraktion) stellt  den Antrag,  aufgrund der Diskussion mit  der Bezirksregierung 
über  das  Abwasserbeseitigungskonzept,  einen  zusätzlichen  Aufwand  von  50.000€  für 
Rechtsberatungskosten  in  den  Wirtschaftsplan  2014  mit  aufzunehmen.  Aufgrund  der  oben 
genannten besonderen Verhältnisse in Bergisch Gladbach mit einem Trennsystem und einer extrem 
hohen Anzahl an Einleitstellen liege eine Sondersituation vor, welche durch die Bezirksregierung 
berücksichtigt werden müsse.

Herr Schmickler erklärt, dass es sich um ein politisches Problem handele, welches auf politischer 
Ebene  diskutiert  werden  müsse  und  nicht  auf  städtischer  Ebene  juristisch  angegangen  werden 



könne.  Dies sei  der falsche Weg. Hierfür städtische  Gelder  und Arbeitskraft  zu binden sehe er 
problematisch und könne dies nicht mittragen.

Herr Kraus regt an, weiter den Dialog mit der Bezirksregierung zu suchen und sich gemeinsam mit 
dem  Abwasserwerk  das  Abwasserbeseitigungskonzept  vorzunehmen  um  ein  für  alle  Seiten 
passendes Ergebnis zu erreichen.

Sodann lässt Herr Henkel über den Antrag von Herrn Ebert abstimmen:

Der Infrastrukturausschuss lehnt den Antrag bei sieben Gegenstimmen der CDU-Fraktion, zwei  
Gegenstimmen  der  Fraktion  BÜNDNIS90/DIE  GRÜNEN,  einer  Enthaltung  der  Fraktion  DIE  
LINKE/BfBB, sowie einer Enthaltung der Fraktion KIDITIATIVE, mehrheitlich ab.

Sodann lässt Herr Henkel über den Beschlussvorschlag abstimmen:

Der Infrastrukturausschuss empfiehlt dem Rat mehrheitlich, bei einer Gegenstimme der Fraktion 
DIE LINKE/BfBB, sowie einer Enthaltung der Fraktion KIDITIATIVE, dem Beschlussvorschlag zu  
folgen.

Der  Wirtschaftsplan  der  eigenbetriebsähnlichen  Einrichtung  „Abwasserwerk  der  Stadt 
Bergisch  Gladbach“ für das  Jahr 2014 wird in der  dem Rat  am 15.10.2013 vorgestellten 
Fassung  einschließlich  der  im  Infrastrukturausschuss  am  04.12.2013  zur  Beratung 
vorgelegten Änderungen beschlossen.

8.3. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Immobilienbetrieb 
der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2014
0638/2013

Herr Martmann erläutert, dass der Verlust in Höhe von 4,5 Millionen Euro zeige, dass zurzeit noch 
keine  Kostenmiete  vorhanden  sei.  Ziel  sei  es,  den  Vermögensverlust  der  bisher  in  den 
Jahresabschlüssen vorhanden sei, auf 0 zu reduzieren. Das Vermögen solle sich zukünftig aus dem 
Vermögen, also aus den Erträgen, erhalten. Die Kostenmiete sollte daher mittelfristige umgesetzt 
werden. Über die Jahre konnte bislang schon etwa ein Drittel der Abschreibungen erwirtschaftet 
werden, indem an allen Kostenschrauben gedreht wurde. Im Hinblick auf die investive Seite seien 
die Maßnahmen finanziert und in Vorbereitung.

Der Infrastrukturausschuss empfiehlt dem Rat mehrheitlich, bei einer Gegenstimme der Fraktion 
DIE LINKE/BfBB, sowie einer Enthaltung der Fraktion KIDITIATIVE, dem Beschlussvorschlag zu  
folgen.

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb der Stadt 
Bergisch  Gladbach“ für das  Jahr 2014 wird in der  dem Rat  am 15.10.2013 vorgestellten 
Fassung  einschließlich  der  im  Infrastrukturausschuss  am  04.12.2013  zur  Beratung 
vorgelegten Änderungen beschlossen.

9. Information zur Standortsuche für ein Abfallcenter
0649/2013

Herr Krafft kann die Ausführungen zur Standortalternative Paffrather Straße nicht nachvollziehen. 
Das baurechtliche und zeitliche Problem sehe er nicht.



Herr Schmickler erläutert, dass die Bauaufsicht mitgeteilt habe, dass ein Wertstoffhof zum heutigen 
Zeitpunkt  auf  dieser  Fläche  nicht  genehmigungsfähig  wäre.  Der  Gesamtbereich  liege  in  einem 
faktischen  Sondergebiet  Sport  und  sei  auch  im  Flächennutzungsplan  entsprechend  dargestellt. 
Daher  müsste  der  Flächennutzungsplan  geändert  und  daraufhin  ein  Bebauungsplan  aufgestellt 
werden um eine Umsetzung an diesem Standort zu ermöglichen. Die erforderlichen Änderungen 
stellen einen zeitlichen Faktor dar, der zu berücksichtigen sei. Es müsse damit gerechnet werden, 
dass ein solches Bebauungsplanverfahren in der Öffentlichkeit sehr kritisch aufgenommen werde 
und sich das Verfahren dadurch weiter ziehe. Da aufgrund der jetzigen Situation am Betriebshof 
Obereschbach nicht beliebig Zeit bleibe und die Umsetzbarkeit am Standort Paffrather Straße mit 
großen zeitlichen Unabwägbarkeiten versehen ist, stelle diese Alternative keine Problemlösung dar. 
Man  müsse  sich  an  Flächen  orientieren,  wo  aus  der  heutigen  Rechtslage  heraus  eine 
Genehmigungsfähigkeit bestehe.

Herr Ebert bedankt sich für diese Vorlage, da nun eine gute und ausführliche Grundlage für eine 
Entscheidung vorliege. Die SPD-Fraktion spricht sich für die Standortalternative Cederwaldstraße 
aus. Die billigste Lösung, die Paffrather Straße, sollte trotzdem weiterhin mit geprüft werden.

Herr Dr. Steffen führt für die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN folgende Prioritätenliste an: 1. 
Cederwaldstraße, 2. Refrather Weg, 3. Gustav-Stresemann-Straße

Herr Außendorf ergänzt im Hinblick auf die Alternative Paffrather Straße, dass es nicht der richtige 
Weg  sein  könne,  einen  auf  lange  Zeit  angelegten  Flächennutzungsplan  zu  ändern  und  einen 
Bebauungsplan aufzustellen um eine Einzelmaßnahme umzusetzen.

Herr Schmickler erinnert im Hinblick auf die zeitliche Dimension der Umsetzung an die Vorlagen, 
Diskussionen und die Ortsbesichtigung am Betriebshof Obereschbach. Die dortige Situation und die 
zeitlichen Unabwägbarkeiten stellen ein KO-Kriterium für die Alternative Paffrather Straße dar und 
kein Abwägungskriterium.

Herr Kraus spricht sich für die CDU-Fraktion ebenfalls für 1. Cederwaldstraße und 2. Refrather 
Weg aus. Die Paffrather Straße sei keine Lösung.

Herr Schmickler erläutert, dass man davon ausgehen müsse dass gegen einen neuen B-Plan Klage 
eingereicht  würde.  Diese wäre zumindest  aus seiner Erfahrung der Normalfall.  Spätestens  dann 
befände man sich in einer zeitig nicht mehr kalkulierbaren Schiene.
Im  Hinblick  auf  die  Grundstückskosten  müsse  man  von  einem  Bedarf  von  4–5.000m  ² 
Grundstücksfläche ausgehen.  Die Preise  für Gewerbegrundstück  betragen in  Bergisch Gladbach 
zurzeit ca. 120 – 130 €/m², so dass die Grundstückkosten bei ca. 500.000€ liegen würden.
Bei der Paffrather Straße würden anstelle der Grundstückskosten Erschließungskosten anfallen, so 
dass  es  bei  einer  angenommenen  Umsetzbarkeit  hier  lediglich  zu  einem Kostenvorteil  von ca. 
300.000€ käme. Bei einem längeren Verbleib am Betriebshof Obereschbach müsste jedoch noch in 
die marode Substanz investiert werden, was verlorenes Geld sei, so dass hier die Rechnung nicht 
aufgehe.

Der Infrastrukturausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

10. Anträge der Fraktionen

10.1. Antrag der Fraktion Die Linke / BfBB zur Sauberkeit in der Fußgängerzone 
Stadtmitte
0582/2013



Herr Santillàn merkt an, dass das Problem der überquellenden Mülltonnen durch größere Mülleimer 
oder  eine  effektivere  Leerung in  den  Griff  zu  bekommen  sein  müsste.  Immerhin  sei  die  neue 
Fußgängerzone  eine Visitenkarte  der  Stadt.  Die Verwaltung müsste  sich daher  für  die  Zukunft 
etwas einfallen lassen.

Herr  Schmickler  erklärt,  dass,  wenn  im  Rahmen  der  Errichtung  eines  Wertstoffhofes  die 
Innenstadtreinigung  zeitnah  vom  Betriebshof  Obereschbach  an  einen  zentralen  Standort  in  die 
Innenstadt verlegt werde, ca. eine Stunde Fahrtzeit pro Tag eingespart werde. Diese eingesparte Zeit 
könne man an solch einer Stelle einsetzen um die Qualität der Innenstadtreinigung zu verbessern.

Herr Santillàn zieht den Antrag im Anschluss an die Diskussion zurück.

11. Anfragen der Ausschussmitglieder

Herr  Krasniqi  möchte  wissen,  ob  auf  der  Handstraße  in  Höhe  Autohaus  Arnold  ein 
Fußgängerüberweg installiert werden könne.

Herr Schmickler erklärt, dass es für die Anlage von Fußgängerüberwegen Richtlinien gebe, die zu 
beachten  seien.  Die  Einrichtung  eines  Fußgängerüberwegs  sei  eine  Entscheidung  der 
Straßenverkehrsbehörde, welche diese in Abstimmung mit der Polizei und dem Verkehrsflächenamt 
als Straßenbaulastträger treffe. Der Hinweis werde an die Straßenverkehrsbehörde weitergegeben.

Der öffentliche Teil der Sitzung endete um 19:22 Uhr.

gez. Harald Henkel gez. Sebastian Höller
stellv. Ausschussvorsitzender Schriftführung
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